
8. Energieforschungsprogramm

2-stufiger Antragsprozess

Wer kann sich bewerben

Erfolgreicher Antrag mit EurA

Gut zu wissen!

Innovationskraft im Energiesektor stärken -
Sichern Sie sich Ihre staatliche Förderung

 Konzeption des Projektvorhabens 

 Ausarbeitung des Arbeits- und 
Finanzplan

 Ermittlung des Kapitalbedarfs und 
Prüfung auf weitere Fördermittel

 Erstellung der Skizzen und 
Antragsunterlagen

 Im Erfolgsfall: Administrative 
Projektbegleitung inklusive 
Abrechnung

 Projektskizzen können ganzjährig 
eingereicht werden

 Nur echte Innovationen haben Aussicht 
auf Erfolg

 Kooperationen mit anderen Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen sind 
erwünscht

 Für weitere Projekte können parallel 
Förderungen aus anderen Programmen 
bezogen werden

Förderfähig sind Unternehmen (neben 
begünstigten KMU auch große Unternehmen) 
sowie Forschungseinrichtungen, 
Hochschulen, Kommunen, kommunale 
Unternehmen sowie Vereine und Verbände, 
die in Kooperationen tätig sind.

Gefördert werden innovative Projekte mit 
hohem technologischem und wissenschaftlichem 
Anspruch, die zur Erreichung der Ziele der 
Energiewende und Klimaneutralität beitragen. 

Ihr Ansprechpartner

Christoph Köpke
0241 963-1213
Christoph.koepke@eura-ag.de

Ihre Vorteile
 Mit 15 Standorten direkter Ansprech-

partner vor Ort

 Über 20 Jahre Expertise

 Weitreichendes Netzwerk zu KMU, 
Groß-unternehmen, Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen

 Innovation und Netzwerkarbeit 
sichert Ihren Vorsprung am Markt

Das Förderprogramm zur Stärkung des 
Energiesektors

Bei positiver 
Evaluierung: 

Einreichen eines 
Förderantrages

Zuwendungsbescheid

Einreichung einer 
Projektskizze bis 
zum Stichtag, 

jeweils im April 
oder Oktober
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